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Wer bekommt die Hilfe beim Lernen? 

Ihr Kind hat schlechte Schul-Noten 

und erreicht vielleicht das Klassen-Ziel nicht. 

Dann können sie beim Amt Hilfe beim Lernen beantragen.   

Für den Antrag gibt es die Anlage D. 

 

 

 

    Persönliche Daten vom Schüler 

    Die Schule füllt die Anlage D aus. 

 Name und Vorname vom Schüler 

 Geburts-Datum vom Schüler 

 Welche Schule besucht der Schüler? 

 Klassenstufe   

 der Name und die Adresse von der Schule  

 

Unterschreiben Sie bitte die Anlage D  

und schreiben Sie das Datum auf. 
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Infos zum Daten-Schutz 

In der Anlage sind persönliche Daten aufgeschrieben. 

Die persönlichen Daten sind wichtig, 

damit Sie das Geld bekommen.  

Ihre Daten werden geschützt. 

Das Wort heißt: Sozial-Geheimnis. 

 

Die Daten von Ihrem Antrag  

bekommt der Sozial-Leistungs-Träger. 

Der Sozial-Leistungs-Träger  

ist das Sozial-Amt oder das Job Center. 

  

Sie müssen dem Amt erlauben,  

dass es Ihre persönlichen Daten nutzen darf. 

Und Sie können das Amt von der Schweige-Pflicht 

befreien. 

Die Erlaubnis ist nur für diese Anlage.  

Sie können immer sagen: 

Das Amt darf meine Bewilligung nicht mehr nutzen.  
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Das muss die Schule ausfüllen 

 Wie lange soll der Schüler Hilfe beim Lernen erhalten? 

 Wann soll die Hilfe beim Lernen enden? 

 

 

Das ist wichtig. 

Die Hilfe beim Lernen ist immer nach der Schul-Zeit. 

 

 

 

In welchem Schulfach braucht der Schüler  

Hilfe beim Lernen? 

Und wie viel Stunden braucht der Schüler  

Hilfe beim Lernen? 

 

Die Schule schreibt in die Anlage D: 

 

 das Schulfach für die Hilfe 

 die Stunden in der Woche für die Hilfe 
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Die Schule schreibt in die Anlage D ob: 

 der Schüler das Lern-Ziel erreicht hat.  

 der Schüler ohne Entschuldigung in der Schule  

gefehlt hat.  

 der Schüler in der Schule ein gutes Verhalten hat.  

 der Schüler mit der Hilfe beim Lernen das Klassen-Ziel     

erreicht. 

 der Schüler kostenlose Hilfe beim Lernen bekommen 

hat.  

                          

Auf der Anlage D bestätigt ein Mitarbeiter der Schule  

ob alle Angaben in Anlage D richtig sind. 

Auf die Anlage D kommt dann: 

 Name vom Mitarbeiter der Schule  

 Telefon-Nummer 

 Ort und Datum 

 Unterschrift vom Mitarbeiter  

 Stempel 

 

 

 

Bitte beachten Sie die Infos über die Anlage D. 

 



Bildung und Teilhabe im Landkreis Stendal   In Leichter Sprache 

 
 

Infos über die Anlage D  

Hilfe beim Lernen 
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Für wen ist die Hilfe beim Lernen? 

Der Schüler braucht Hilfe beim Lernen 

und soll das Klassen-Ziel erreichen. 

Dann können sie beim Amt Hilfe beim Lernen beantragen.   

Für den Antrag gibt es die Anlage D. 

Die Lern-Hilfe ist immer nach der Schul-Zeit. 

 

Lern-Ziele 

Es gibt wichtige Lern-Ziele. 

Für die Lern-Ziele gibt es ein Gesetz. 

Die Lern-Ziele sind in jeder Klasse  

und in jeder Schule anders. 

 

In jedem Land gibt es Gesetze für die Schule. 

Das Gesetz sagt: Welche Lern-Ziele wichtig sind. 

Der Schüler hat das Klassen-Ziel erreicht, 

dann kommt der Schüler in die nächste Klasse. 

 

 



Bildung und Teilhabe im Landkreis Stendal   In Leichter Sprache 

 
 

Wenn die Schul-Zeit vorbei ist, bekommt der Schüler  

einen Schul-Abschluss. 

Mit dem Schul-Abschluss kann der Schüler  

eine Berufs-Ausbildung machen. 

 

Der Schüler bekommt Hilfe beim Lernen 

 wenn die Schul-Noten schlechter werden 

 und er das Klassen-Ziel nicht erreicht. 

 

Der Schüler hat Probleme in der Familie  

und bekommt schlechte Schul-Noten. 

Dann bekommt der Schüler Hilfe beim Lernen. 

 

Der Schüler erreicht das Lern-Ziel nicht mehr. 

Dann bekommt der Schüler keine Hilfe beim Lernen. 

Der Schüler macht die Klasse nochmal. 

Oder er wechselt die Schule, 

zum Beispiel in eine Haupt-Schule.  
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Der Schüler fehlt ohne Entschuldigung im Unterricht. 

Dann bekommt der Schüler keine Hilfe beim Lernen. 

 

Der Schüler hat eine Lese-Schwäche  

oder Rechen-Schwäche. 

Dann bekommt der Schüler keine Hilfe beim Lernen. 

Der Schüler kann dann eine Therapie bekommen. 

Sie können die Therapie beim Jugend-Amt beantragen. 

 

Das ist wichtig. 

Manche Schüler brauchen mehr Hilfe beim Lernen 

und manche Schüler brauchen weniger Hilfe beim Lernen. 

Dann kann jeder Schüler sein Lern-Ziel erreichen. 

 

Wenn der Schüler wieder gute Schul-Noten hat, 

dann brauch er keine Hilfe beim Lernen. 

 

Der Schüler hat in einem Nebenfach schlechte Schul-Noten. 

Dann bekommt der Schüler Hilfe beim Lernen. 


